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1. Zusammenfassung 

Auf Initiative der OECD und der Europäischen Union hat Österreich im vergange-

nen Jahrzehnt eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung internationaler Ge-

winnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) 

umgesetzt. Ob diese Maßnahmen ihre Zielsetzung erreichen, ist von zentraler Be-

deutung für die Ausgestaltung künftiger Reformen, einschließlich aktueller Bestre-

bungen der Europäischen Kommission zur Vereinfachung der Unternehmensbe-

steuerung.1 

Neue Erkenntnisse auf Basis österreichischer Körperschaftsteuerdaten ermögli-

chen Einblicke sowohl in das Ausmaß grenzüberschreitender Gewinnverlagerung 

als auch in die Wirksamkeit der in Österreich umgesetzten Anti-Steuervermei-

dungsregeln. 

Aus der Analyse ergeben sich vier zentrale Ergebnisse: 

1. Gewinnverlagerung bleibt relevant, fällt jedoch geringer aus als 

in internationalen Studien angenommen. Multinationale Unterneh-

men reagieren auf internationale Steuersatzunterschiede. Im Durch-

schnitt verlagern sie rund 2 % ihres steuerpflichtigen Gewinnes, wobei 

die Effekte bei Unternehmen mit Verbindungen zu Steueroasen stärker 

ausgeprägt sind. 

 

2. Gezielte Anti-Steuervermeidungsregeln erweisen sich als wirk-

sam. Regelungen, die spezifische Kanäle der Gewinnverlagerung be-

schränken, wie etwa die österreichische Abzugsbeschränkung für Zins- 

und Lizenzzahlungen, reduzieren Gewinnverlagerung nachweislich. 

 

3. Transparenzmaßnahmen sowie Regelungen mit Ausnahmen zei-

gen eine geringere Wirksamkeit und können unbeabsichtigte 

Anpassungsreaktionen auslösen. Maßnahmen, die primär auf eine 

Erhöhung der steuerlichen Transparenz abzielen oder umfangreiche 

Ausnahmen enthalten, können Unternehmen dazu veranlassen, ihre 

Strukturen anzupassen sowie wirtschaftliche Aktivität in Niedrigsteuer-

ländern auszuweiten, ohne die Gewinnverlagerung wesentlich einzu-

schränken. 

 

4. Qualitativ hochwertige Steuerdaten sind eine wesentliche 

Grundlage für evidenzbasierte Steuerpolitik. Die Bereitstellung 

pseudonymisierter Körperschaftsteuerdaten über das Austrian Micro 

Data Center (AMDC) ermöglicht präzisere Schätzungen von Gewinnver-

lagerung und eine verlässlichere Evaluierung steuerpolitischer Maßnah-

men. 

 

 

 
1 Besteuerung: Aufforderung zur Stellungnahme zur Vereinfachung der EU-Vorschriften über direkte 

Steuern – Steuern und Zollunion 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/taxation-call-evidence-simplifying-eu-rules-direct-taxation-2026-02-24_en?prefLang=de&etrans=de
https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/taxation-call-evidence-simplifying-eu-rules-direct-taxation-2026-02-24_en?prefLang=de&etrans=de
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2. Die Bedeutung von Gewinnverlage-
rung 

Multinationale Unternehmen spielen für die österreichische Wirtschaft eine zent-

rale Rolle. Trotz ihres geringen Anteils an der Gesamtzahl der Unternehmen leisten 

sie einen überproportionalen Beitrag zur Wertschöpfung, Beschäftigung und In-

vestitionstätigkeit. Zugleich eröffnen ihre grenzüberschreitenden Strukturen Mög-

lichkeiten zur Verlagerung von Gewinnen, wodurch die steuerliche Bemessungs-

grundlage in Österreich reduziert werden kann. Zu den wichtigsten Kanälen zählen 

konzerninterne Fremdfinanzierung, Lizenzzahlungen, die Ausgestaltung von Ver-

rechnungspreisen sowie die Verlagerung immaterieller Vermögenswerte. 

Schätzungen auf Basis administrativer Körperschaftsteuerdaten zeigen, dass ös-

terreichische Konzerngesellschaften zwischen 2012 und 2019 durchschnittlich 

rund 2 % ihres steuerpflichtigen Gewinns aufgrund internationaler Steuersatzun-

terschiede aus Österreich verlagert haben. Besonders ausgeprägt sind diese Ef-

fekte bei Unternehmen mit Verbindungen zu Steueroasen. 

Im Vergleich zu internationalen Studien erscheint dieses Ausmaß moderat. Dies 

könnte darauf zurückzuführen sein, dass österreichische Unternehmen Gewinn-

verlagerungsstrategien weniger intensiv nutzen als Unternehmen in anderen Län-

dern oder dass die in Österreich geltenden Anti-Steuervermeidungsregeln die 

Möglichkeit zur Gewinnverlagerung bereits wirksam eingeschränkt haben. 

3. Erkenntnisse zur Wirksamkeit von 

Anti-Steuervermeidungsregeln 

3.1. Abzugsbeschränkungen wirken 

Im Jahr 2014 führte Österreich eine Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähig-

keit von Zins- und Lizenzzahlungen an niedrig besteuerte konzernzugehörige Ge-

sellschaften ein (§ 12 Abs. 1 Z 10 KStG). 

Die Analyse zeigt, dass diese Regelung die Gewinnverlagerung der betroffenen 

Unternehmen deutlich reduzierte und zu höheren in Österreich ausgewiesenen 

steuerlichen Gewinnen führte. Gleichzeitig finden sich keine Hinweise darauf, dass 

Unternehmen die eingeschränkten Abzugsmöglichkeiten durch ein Ausweichen auf 

alternative Gewinnverlagerungskanäle kompensierten. 

Die Befunde legen nahe, dass gezielte Anti-Steuervermeidungsregeln Gewinnver-

lagerungsmöglichkeiten wirksam begrenzen können, ohne wesentliche Ausweich-

reaktionen in andere Verlagerungskanäle auszulösen. 

3.2. Steuerliche Transparenzmaßnahmen zeigen 
begrenzte Wirkung 

Mit dem Verrechnungspreisdokumentationsgesetz wurde im Jahr 2016 die länder-

bezogene Berichterstattung (Country-by-Country Reporting) eingeführt. Ziel war 

es, die steuerliche Transparenz zu erhöhen und den Finanzverwaltungen eine ge-

zieltere Identifikation von Gewinnverlagerungsrisiken zu ermöglichen. 



 

 

Obwohl die Reform den Informationsstand der Finanzverwaltung verbesserte, las-

sen die Befunde keinen Rückgang der Gewinnverlagerung erkennen. Stattdessen 

erhöhten potenziell betroffene Unternehmen ihre wirtschaftlichen Aktivitäten in 

Niedrigsteuerländern. 

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Transparenzmaßnahmen allein nicht 

zwangsläufig zu einer Verringerung der Gewinnverlagerung führen. Unternehmen 

können ihre Organisationsstrukturen und Geschäftsaktivitäten an veränderte Be-

richtserfordernisse anpassen und dadurch die intendierten Wirkungen der Maß-

nahmen abschwächen. 

3.3. Hinzurechnungsbesteuerung kann Anpas-
sungsreaktionen auslösen 

Mit § 10a KStG führte Österreich eine Hinzurechnungsbesteuerung ein, die be-

stimmte passive Einkünfte niedrig besteuerter ausländischer Tochtergesellschaf-

ten unmittelbar der österreichischen Besteuerung unterwirft. 

Die Befunde zeigen, dass betroffene Unternehmen nach Einführung der Regelung 

höhere Umsätze in ausländischen Niedrigsteuerstandorten erfassten. Gleichzeitig 

findet Gewinnverlagerung auch nach Einführung der Maßnahme weiterhin statt. 

Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass Unternehmen ihre Aktivitäten derart an-

gepasst haben, dass sie von den Ausnahmen für aktive Einkünfte oder vom Erfor-

dernis ausreichender wirtschaftlicher Substanz profitieren konnten. 

Obwohl solche Ausnahmen dazu dienen, wirtschaftlich begründete Aktivitäten von 

rein steuerlich motivierten Strukturen zu unterscheiden, legen die Ergebnisse 

nahe, dass sie zugleich Anreize zur Ausweitung wirtschaftlicher Aktivitäten in Nied-

rigsteuerländern schaffen können. 

Die Befunde unterstreichen damit die Bedeutung einer sorgfältigen Ausgestaltung 

von Ausnahmeregelungen und Safe-Harbour-Bestimmungen, um unbeabsichtigte 

Anreize möglichst gering zu halten. 

4. Die Bedeutung administrativer Steu-

erdaten  

Eine verlässliche Bewertung von Anti-Steuervermeidungsregeln setzt genaue In-

formationen über steuerliche Bemessungsgrundlagen voraus. Zahlreiche Studien 

greifen auf öffentlich verfügbare Jahresabschlussdaten zurück, da Steuererklä-

rungsdaten für Forschungszwecke häufig nicht zugänglich sind. Jahresabschlüsse 

dienen jedoch primär Rechnungslegungszwecken und nicht der Bestimmung der 

steuerlicher Bemessungsgrundlage. 

Auf Basis österreichischer Körperschaftsteuerdaten zeigt sich, dass Schätzungen 

der grenzüberschreitenden Gewinnverlagerung auf Grundlage von Jahresab-

schlussdaten um mehr als 50 % niedriger ausfallen als Schätzungen auf Basis 

steuerlicher Daten. 

Hieraus ergeben sich zwei wesentliche Implikationen. Erstens kann das tatsächli-

che Ausmaß der Gewinnverlagerung von den Ergebnissen jener Studien abwei-

chen, die ausschließlich auf Rechnungslegungsdaten beruhen. Zweitens kann die 
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Verwendung unternehmensrechtlicher anstatt steuerlicher Größen zu einer Fehl-

einschätzung der Wirksamkeit von Anti-Steuervermeidungsregeln führen. 

Der Zugang zu administrativen Steuerdaten über das AMDC ist daher eine zentrale 

Grundlage für evidenzbasierte Steuerpolitik.  

5. Implikationen für die österreichische 
Steuerpolitik 

Die Ergebnisse legen fünf Schlussfolgerungen für die österreichische Steuerpolitik 

nahe: 

1. Fokus auf gezielte Anti-Steuermeidungsregeln 

Regelungen, die spezifische Gewinnverlagerungskanäle adressieren, er-

scheinen wirksamer als Maßnahmen, die primär auf eine Erhöhung der 

Transparenz abzielen. 

2. Verhaltensanpassungen berücksichtigen 

Multinationale Unternehmen reagieren auf regulatorische Veränderungen. 

Eine wirksame Steuerpolitik sollte daher mögliche Anpassungen von Unter-

nehmensstrukturen, wirtschaftlicher Aktivität und Finanzierungsentschei-

dungen im Vorhinein berücksichtigen. 

3. Ausnahmeregelungen kritisch evaluieren 

Substanzbasierte Ausnahmen und Ausnahmen für aktive Einkünfte können 

Gestaltungsmöglichkeiten bieten und dadurch Anreize zur Verlagerung re-

alwirtschaftlicher Aktivitäten (zB Investitionen, Beschäftigung) in Niedrig-

steuerländer schaffen. 

4. Evidenzbasierte Steuerpolitik stärken 

Österreich verfügt mit seinen administrativen Steuerdaten über ausge-

zeichnete Voraussetzungen für die wissenschaftliche Evaluierung steuerpo-

litischer Maßnahmen. Dieses Potenzial sollte bei der Bewertung bestehen-

der und zukünftiger Reformen verstärkt genutzt werden.  

5. Zugang zu administrativen Daten langfristig sichern  

Administrative Daten bilden eine wertvolle Grundlage für die Analyse und 

Evaluierung von Steuerreformen. Ein langfristiger Zugang der universitä-

ren und außeruniversitären Forschung kann dazu beitragen, zukünftige Re-

formen auf belastbare empirische Evidenz zu stützen. 

6. Schlussfolgerungen 

Die Auswertung österreichischer Körperschaftsteuerdaten zeigt, dass die Ausge-

staltung von Anti-Steuermeidungsregeln entscheidend für deren Wirksamkeit ist. 

Die zentrale Herausforderung besteht darin, Gewinnverlagerung wirksam zu be-

grenzen, ohne neue Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen oder unerwünschte 

wirtschaftliche Verzerrungen auszulösen. 

Die Evidenz zu den in Österreich umgesetzten Regelungen deutet darauf hin, dass 

gezielte Maßnahmen zur Beschränkung spezifischer Gewinnverlagerungskanäle 

die steuerliche Bemessungsgrundlage wirksam schützen können. Demgegenüber 

können Maßnahmen, die vor allem auf Transparenz setzen oder umfangreiche 

Ausnahmeregelungen enthalten, Anpassungsreaktionen hervorrufen, welche die 



 

 

angestrebten Wirkungen abschwächen oder Anreize zur Verlagerung realwirt-

schaftlicher Aktivitäten schaffen. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass neben den unmittelbaren steuerlichen Effekten 

auch die Anpassungsreaktionen der Unternehmen berücksichtigt werden sollten. 

Mit der fortlaufenden Umsetzung internationaler Steuerreformen, einschließlich 

der globalen Mindestbesteuerung im Rahmen von Pillar Two, gewinnt eine syste-

matische Evaluierung auf Basis administrativer Steuerdaten weiter an Bedeutung.  
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